
§ 4 Einkommen 
 
Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven 
Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen 
Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten 
Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen sind steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen 
hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechende Vorschriften sind nicht hinzuzurechnen.  
Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis 
oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund 
dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslange Versorgung 
oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach 
§ 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibeträge 
von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 
Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe 
vorangegangenen Kalenderjahr. Abweichend hiervon ist das 
Zwölffache des Einkommens des letzten Monats  zugrunde zu legen, 
wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das 
Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres; wird das 
Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde gelegt, so 
sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat 
bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen. Der Elternbeitrag 
ist ab dem Kalendermonat der Änderung neu festzusetzen. Soweit 
Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist auf das zu erwartende 
Jahreseinkommen abzustellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen in dem 
Jahr, für das der Elternbeitrag gezahlt werden muss. Grundsätzlich 
wird für die Beitragsbemessung zunächst das Jahreseinkommen 
herangezogen, das in dem der Angabe der Beitragspflichtigen 
vorangegangenen Kalenderjahr erzielt wurde. Abweichend hiervon 
wird dann, wenn das Einkommen voraussichtlich auf Dauer höher 
oder niedriger ist als das Einkommen des vorangegangenen 
Kalenderjahres, das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde gelegt. Wird das Zwölffache des Einkommens des 
letzten Monats zugrunde gelegt,  so sind auch Einkünfte 
hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, 
aber im laufenden Jahr anfallen. Soweit Monatseinkommen nicht 
bestimmbar sind, ist auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen. Ändern sich die persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Beitragspflichtigen, so wird der Elternbeitrag ab 
dem Kalendermonat der Änderung neu festgesetzt. 



§ 8 Festsetzung des Elternbeitrags 
 
Die Festsetzung des Elternbeitrags erfolgt durch Bescheid des 
Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss. 
Ist zu Betreuungsbeginn eine abschließende Beitragsfestsetzung 
nicht möglich, etwa weil erforderliche Unterlagen vom 
Beitragspflichtigen noch nicht vorgelegt wurden, so kann das 
Jugendamt aufgrund einer Vorausschätzung Abschlagszahlungen als 
vorläufig festgesetzten Beitrag verlangen.  
Die endgültige Festsetzung erfolgt rückwirkend und unverzüglich 
nach Wegfall der Festsetzungshindernisse. 
 

§ 8 Festsetzung des Elternbeitrags, Fälligkeit 
 
Die Festsetzung des Elternbeitrags erfolgt durch Bescheid des 
Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss. Der Elternbeitrag wird als 
voller Monatsbeitrag erhoben und ist jeweils am 01. eines jeden 
Monats für den laufenden Monat fällig. 
Ist zu Betreuungsbeginn eine abschließende Beitragsfestsetzung 
nicht möglich, etwa weil erforderliche Unterlagen vom 
Beitragspflichtigen noch nicht vorgelegt wurden, so kann das 
Jugendamt aufgrund einer Vorausschätzung Abschlagszahlungen 
als vorläufig festgesetzten Beitrag verlangen. Die 
Abschlagszahlungen sind jeweils am 01. eines jeden Monats für den 
laufenden Monat fällig. 
Die endgültige Festsetzung erfolgt rückwirkend und unverzüglich 
nach Wegfall der Festsetzungshindernisse. Soweit der 
Beitragspflichtige eine Nachzahlung zu leisten hat, ist diese einen 
Monat nach Zugang des entsprechenden Festsetzungsbescheides 
fällig. 
Erhält das Jugendamt im Nachhinein nach Ablauf des Jahres 
Kenntnis davon, dass das tatsächliche Jahreseinkommen in dem 
Jahr, für das der Elternbeitrag gezahlt werden musste, niedriger 
oder höher ist als das bei der Beitragsbemessung zugrunde gelegte 
Einkommen, und rechtfertigt das tatsächliche Jahreseinkommen die 
Einordnung in eine andere Einkommensstufe, dann wird der 
Elternbeitrag für das vergangene Jahr rückwirkend neu festgesetzt. 
Soweit der Beitragspflichtige eine Nachzahlung zu leisten hat, ist 
diese einen Monat nach Zugang des entsprechenden 
Festsetzungsbescheides fällig. 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2008 in Kraft und ersetzt die Satzung, 
die am 14.06.2006 durch den Kreistag beschlossen wurde.  
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.08.2008 in Kraft.  
Gleichzeitig treten die am 14.06.2006 und am 05.03.2008 vom 
Kreistag beschlossenen Satzungen des Rhein-Kreises Neuss über 
die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen 
außer Kraft.  
 

 


